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Inhalt: Erlass der Herren Minister der öffentlichen Arbeiten, für Handel und Gewerbe und des Innern vom 2. November 1907 betreffend
Soncteranforderungen an Warenhäuser und an solche anderen- Geschäftsräume, in welchen grössere Menge brennbarer Stoffe fengehalten werden. - V erschi denes.

Erlass der Hmen Minister der ölrentlichenAl'beiten, für Handel un!! Gl!werbe und des IJmei'D vom 2. IBnl
betreffend

Sondercmforderungen em Warenhäuser und aß salme anderen GlZsmfil/srliumlli, '[il! li.JeiwlZl! gröSSiJilZ
menge.. brennbarer Slorre feilgdlClilen werden.

Die nachstehenden Bestimmungen geiten für. Gebäude, in
denen in mehr Geschossen als im Erdgeschoss und in dem

'---darüber liegenden Stockwerk grössere Mengen brennbarer Stoffe
ieilgehalten werden. Sogenannte Engros- (Musterlager,) Ge
scpäfte sind als Warenhäuser usw. im Sinne dieser Bestimmungen
nicht anzusehen.

An solche Waren- und Geschäftshäuser sind unbesehadet
der allgemeinen örtlichen baupolizeiIiehen Vorschriften polizei.
Jicherseits iolgende Sonderanforderungen zu stellen.

I. Kellergeschoss.
1. Das KeIJergeschoss ist vom Erdgeschoss und dessen

Schaufenstern feuerfest 1) abzutrennen. Öffnungen zwischen
heiden .Geschossen für Treppen und Warenaufzüge zur aus.
schliesslichen Verbindung- dieser Geschosse sind mit der Mass.
gabe gestattet, dass sie nach bei den Geschossen hin durch
feuerfeste Wände mit feuersicheren 2) Türen abzuschJiessen sind.
Nach Lagerräuinen Im Keilet sind Öffnungen für Treppen aber
nm dann zulässig, wenn die Lagerräume in der Grundfläche
nicht grösser als 50 qm und von den übrigen KeiIerrilumen
durch feuerfeste Wände ohne Öffnungen abgeschlossen sind.
Bis zum KelJer hinabrcichende Schaufenster sind zulässig
falls sie gegen die Innenräume des Kellers feuerfest abge
schlossen sind.

Kellertreppen dürfen nirgends in unmittelbarer Verbindung
mit anderen Treppen des Gebäudes stehen.

2. Kellergeschosse von mehr als 5000 qm Grundfläche
sind durch massive Brandmauern von wenigstens 0,25 m Stärke
in Abteilungen zu teilen, die in der Regel nieht mehr als
500 qm Grundfläche haben dürfen. Ausnahmsweise darf die

1) Als feuerfeste I\onstruktionen gelten zurzeit neben, den
massiven:

a) Decken aus unverbrennJichen Baustoffen j wozu auch Köhnen
sehe V outenplatten, Kleinesehe Decken und ähnliche Konstruktionen
zu rechnen sind;

b) Wände aus Beton oder Kalkmörte!, ohne Eiseneinlagen her
gestelJte fugenlose Wände, Monierwände, Streckmetallwande
und dergl.

Decken. .und Wände deren Eisenteil.c nicht glutsicher (s. An.
merlf. 3) umhüHt. sind, gelten- nicht .als feuerfest. Siehe .auch An
merk. 2, vorletzten Absatz.

2) Als feuersicher gelten zurzeit aU$ser den oben angegebenen
folgende KonstrulÜionen:

a) Decl(en: 2I.usgestakte, mit unverbrennlichtn Baustoffen aus.
crefülJte und unterhalb durchweg mit I\alk. oder Zementmörtel
erputlte oder mit einer in gleichem Masse feuersicheren Be
kleidung versehene Holzbalkende ken, ferner solche Decken,
die zwar aus unverbrennlichen Baustoffen bestehen, aber nicht
umhüllte Eisenteile aufweisen; ,

b) Wände: beiderseits verputzte Brett. oder ausgemauerte fach
werkwände, RabitzwÄnde, Drahtziegelwänd , Wände aus Asbest.
schiefer aus Gips  oder l unststeinplatten und d.erg!.

Drahtglas, - Elektroglas und ähnliche aus. Glas hergestellte
Stoffe dürfen in "feuerfesten/! und "feuersicheren" Wänden
zum Absch1uss von Tür  und fcnsteröffnung(!n nur dann ver.
wendet- werden, wenn ihre Grösse ]/10- der Wandfläche, in der
sie angebracht sind, nicht übersteigt j

c) Türen: aus doppelten, 1 mm starken Eisenblechplatten und
mindestens 6 mm starken Asbest. oder I\orkeinlagen herge.
stellte Türen, die se1bstt-ätig ziifaUen, iJ1 5:,.cm breite falzen allS
unverbrennlichem Baustoff schlagen,.und dicht schliessen.

Tellung- durch andere feuerfeste Wände bewirkt werden. Keller
und Kellerabteilungen von mehr ais ,:00 qm Grundfläche
müssen zwei tunlichst weit von einander anzulegende Zugänge
haben, die entweder unmittelbar oder durch einen von Brand
mauern umgebenen J\ellerflur nach nicht überdeckten Höfen
oder nach der Strasse ausmünden. Die nach diesem Flur
führenden Öffnungen sind durch Drahtglas oder rauch. und
feuersicheren Türen zu schliessen; die Tilrf!i"is;:::I müssen nach
aussen derartig aufschlagen, das  der Verkehr im .Flur und in
den Treppenräumen nicht beeinträchtigt wird_

In Kellerabteilungen sind genÜgend breite Gänge einzu.
richten, welche durch die Abteilung in voller Ausdehnung
führen, tunlichst in gerader Richtung auf die Ausgänge münden
und stets freizuhalten sind.

Kellerabteilungen müssen Vorrichtungen für eine wirksame
Entlüftung, am zweckmässigsten durch fenster, erhalten.

3. Maschinen. und Heizräume im Keller sind durch feuer.
feste Wände von den übrigen K.ellerräumen zu trennen, etwaige
Öffnungen sind rauch  und feuersicher abzuschJiessen.

11. Viertes Stockwerk und Dachgeschoss.
4. Wohnräume im vierten Stockwerk und im Dachgeschosse

sind verboten.
5. Das Dachgeschoss darf keinerlei unmittelbare V er

bindung mit den Geschäftsräumen der unteren Geschosse er
halten. Es ist von den Treppenhäusern durch massive Wände
zu trennen; etwaige Öffnungen in diesen \Vänden sind feuer
und rauchsicher abzuschliessen.

iIl. Bauliche Anordnungen.
6. Eiserne Konstruktionsteile (Säuien, UnterzÜge, Deckel"

träger usw.) sind glutsieher ') einzuhüllen. Eine Umhüllung d r
an den Aussenflächen der Gebäude gelegenen Teile ist nicht
erforderlich.

7. Decken unmitteJbar über Geschäftsräumen sind aus
feuerfesten Baustoffen herzustellen. Deckendurchbrechungen
zum Zwecke der Vereinigung von Räumen verschiedener Ge
schosse zu einem einheitlichen Raum sind nur mit einer l\:1indest.
grösse von 100 qm zulässig. Es sind iedoch Entlüftungsvor
richtungen in der oberen Decke oder deren nächsten Nähe
einzurichten; dies'e V orrichtuugen mGssen von einer ausserha.!b
der Verkaufsräume gelegenen gesicherten SteHe des Erd
geschosses alls gehandhabt werden können.

8. Grössere Lagerräume mÜssen in der Regel feuer. und
rauchsicher von den Geschäftsräumen getrennt sein.

9. Über fenstern, welche zur Aussteilung von \Varen
dienen (Schaufenster), muss die Frontwand in einer Höhe von
1,0 m feuerfest geschlossen bleiben: dabei muss der Sturz der
Schaufensteröffnung 0,30 m unter den Deckenabschluss herab

. reichen. Eine Verminderung dieser Masse ist zulässig, \venn
das Schaufenster gegen den Innenraum feuersicher abgeschlo.sS!.';H

. ist (vgJ. Ziffer 30 Absatz 2).
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. Um UnfälJen durch Herabfallen grosser Scheiben vorzu
beugen, ;;irld die fenster de!- oberen G s.cho sc durch SproSscn
in Fe!der von höchstens 2 qm F{,Jche zu teilen oder besonders
zu sichern.

IV, Treppcn, .r )'y"1 unq  orkehrungcn. zur Entleerung.
12. Zahl und Lage der Ausgänge von dcn Verkaufsräumen

im Erdgeschoss ins Freie sind so zu b mcssel1, dass von j e 9 cm
Punkte des Erdgeschosses aus ein Ausgang auf höchstens
2S m Entfernung erreichbar ist.

Die GesamtbrCite aller AUsgänge musS auf je 100 qm
im EVdrreschd$S bebauter oaer mit Glasdächern überdeckter
Gru.ndfl clie fnindestens '0,3 m betragen. {"ein Ausgang darf
aber weniger als 1  1 breit sein.

Ausgänge, die durch Treppenhäuser hindurchführen, gelten
nIcht als' notwendige Ausgänge im Sinne der vorstehendcn An
fordcru1igen.

Ausgänge) ßie auf liöfe führen, werden als notwendige
nur dann angerechnet, \venn die Höfe nicht weiter als 25 m
\'on der Strasse  ntfernt sind und mit ihr durch feuerfe:;t um.
scli!6ssene DUl'cllfahrten in Verbindung stehen, die ihrerseits
mindesteds der halben Gesamfbrejte der auf die Höfe führell
den Ausgänge entsprechen, keincnfal!s aber weniger als 3 m
breit sein dürfen.

für Grundstücke, bei denen \vegen geringer Tiefe Durch.
fahrten nach' d'efl baupolizeilicllen Bestimmungen nicht cr
fotderlich 'sind, 'genügt ein Durchgang von der halben' Breite
aer auf die Hoft: führenden notwendigen Ausgänge; doch muss
cr mindeMens eitre -Breite von 1,50 rn haben:

13. Von jedem Punkte des 1., 11. und 111. Stockwerkes aus
muss eine Treppe von mjndestens 1,50 !TI und höchstens
1,80 m Laufbreite auf höchstens 25 m Entfernung erreichbar
sein. Diese notwendigen Treppen müssen von den Geschäfts
r.äumen. getrennte feucrsichere Verbindungen mit der Strasse
'haben.

',,'[n, Wänden, we{che DUl'chgiillge oder Durchfahrten nach
der Strasse von Geschäftsrätlmen trennen, dürfen feuersichere
Türen, nicht aber Schaufenstcröffnungcn hergestellt werden.
. _ _ V<frkaufsräume im ,Dachgeschoss müssen neben etwaigen
d'en - -Vel:k Ilr mit andern Geschossen vermittelnden Treppen
(vgf. tin: 5) noch besondere, unmittelbar auf die Strasse oder
einen tiof fuhrende, von jedem Punkte des Geschosses auf
höchstens 25 m Entfernung erreichbare Treppen von mindestens
(;;;0 m und höchstens 1,80 in Laufbreite haben. Ein An
iiGhluss'der sonstigen Raume des Dachgeschosses an diese
Treppell.soli 1licht ausgeschlossen sein.

,trepp'erihäuser sind mit Vorrfchtungcn zu versehen, welche
_eine wirksame Entlüftung sicherstellen und vom Erdgeschoss
aus bedient werden können.

. \rel'sCtiJiige, gle1dlvi<il welcher Art, sind unter Treppennicht zulässii' .
. 14.. frei rCpptn im Innenraum an g'rösseren Deckendurch

brechungen (vgl. Ziffer 7) bedürfen keines Abschlusses, werden
aber bei. Bemessung der notwendigen' Treppen nicht in An
rechl\ung g,btachf.
, ZwisctJentreppen müssen feuersicher abgeschlossen werden,

sind aber (,ach' d,m Dachgeschoss überhaupt nicht, nach dem
Keller n'ur init den In Ziffer 1 vorgeselienen Massgaben zuiässlg.
.. 15. 'Haben die zu Verkaufszweckeli benutzten Geschosse
grosseren Umfa!lg und liegen über oder neben ihnen Wohnun
gen oder solche Arbeitsräume und Kontore, die nicht inj' VeI"
kehrsbereieh des.PubJikul11s liegen, so müssen diese Wohnun
gen um:! Rä !rie,: ,abg,ßehen . von den . gerniis;' Ziffer .1;j  pzu
'.legenden .notwel\dige,ji.;rrcppen', n'oeh .besondere, mit Vetkaqfs
oder Lagerräumen nicht in Verbindung. stehende, ins freie föh
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rend'e TrePP?n haben.. Ausserdem bi,eibt d,em pflich!l11 äss Igen
Errry sen:;.  'r ,:poli  i e 1örd  £?erJas$'en:, zy< ,for;cf, rn, .,iJa ss,. rp.e\ "
artig(;Woh urif(fn'uJ1dH 4m durC)1 . r,UqfeS!?:Wäpdeund.
Deck I) vOll'deti-;dem"Verkchr...ges P-ublikums dienend'!Il:Räumen;
zu ftC-l1hen,Sind  . _-:-c" _::.:_ '::"';",,:i':_5" " ,:__ '.

16. Die für d'fc E;,tleerullg in Betra'cht kommenden Türbn'
mp S;, n J1: H;h a ssen a.uf dI1agen un? leicJ1   e,\yegI1sh., einge;
r)sqtet sein,: Kanten  11d" S ,hitbriege.J.._sind'_ n:z.ul,assig;' 'der Ver:i
schlas:? mqss von innen '.Jt: J I-ft zu öffnen sein.
> 'lf.. Vori-iänge' an den riach Treppen und Ausgärtgen fÜll::

rcn'den Türen sind unzulässig. Zur Vcrhil1derung von Zug
dÜften daselbst - WIndfänge angebracht werden. Durch Tür;
flÜgel in geö'ffnetem Zustande darf der Verkehr in Korridörel1,
Ti'eppenräumen usw. nicht behindert, auch dürfen die Treppen.
häuser nicht über 'die freie Trepp nlaufbreite hinaus beschränkt
\I./erdcn.

18.
bar sein.

19. Ausgänge sinq als solche mit grosser, Jeicht lesbarer
Schrift kenntlich zu machen. Die nächsten Wege zu ihnelJ
und die Breiten dieser Wege sind poHzeilch festzulegen; diese
Wegc sind daue,'nd - offen zu halten und durch in die Augen
fallende Richtungspfeile zu bezeichnen.

20. Hinter durchbrochenen BrüstLIngen von Galerien Von
Lichthöfen imtss zur Verhütung der Qbertragung von Feuer:
von einem Geschoss zum andcrn ein von der grösstcn Aus '
ladung des Brüstungsgesimses ab gerechnet mindestens 1,0 m
breiter durchgehender Raum von allen Gegenständen frci bleiben;
im L Stockwerk dürfen brennbare Gegenstände - abgesehen
von st.ark verglasten Kästen und hölzernen Auslage  oder Ge
schäftstischen - innerhalb 2,0 m Abstand. von durchbrochenen
Brüstungen oder von der grossten Ausladung der Brüstungs.
gesimse nicht aufgestellt werden. Falls die Durchbrecnungcn
von Brüstungen f.euersicher (durch Drahtglas, Eisenblech us\y')
geschlossen   werden, dürfen dicse Maße _ auf 0,5 bezw. 1/5 111
eingeschränkt werden.

Lcicht brennbarc Gegenstände dürfen an den Brüstu[lgen
sowie an Säulen oder Trcppenwänden nicht derartig aufgehängt
oder hinabgdührt werden, dass sie ejnc Übertragung von Feuer
ermöglichen.

Türen und ihre Verschlüsse müssen stets leicht gang

V. Beleuchtung.
a) durch PetrDleum, Spiritus, Gas.

21. Pe1.role.um darf in Verkaufsräumen ,überhaupt Ilicb,t
verwendet werden, in Betriebs. und Lagerrätlme.n nur von 40?
Abel-Test an (Kaiseröl, Salonöl)_ In Räumen mit besonders
leicht entzÜndlichen Gegenständen - ist nur die Benutzung vOB
schweren Mineralölen von WOo Abel-'Tcst statthaft.

Spiritus darf nur in !\ontorräumen verwendet werden. '
22. Stehlampen müssen einen breiten und standsicheren

FU5S haben,> dürfen aber in V nkaufsl'äumen nioht benutzt werden.
Petroieum- und Spirituslampen dÜrfen nicht Bassins 'aus

zerbrechiichem Stoff haben.
Hängelampen sind sicher zu befestigen und von brenn.

baren Gegenständen oberHalb 'mlf!destens 1 m, unterhalb und
seitlich mindestens 0,25 111 en!fernt zu halten. Eine geringer.e
Entfernung von Ge'genständen oberhalb von Hängelampen darf
zugelassen werden, wenn üb r letzteren -BJaker in Grösse von
etwa 0,15 m im Durchmes.ser feuersicher angebracht werden.

23. Gasmesser dÜrfen nicht unter Treppen aufgestellt
werden.

für grössere Warenhäuser darf gefordert werden, dass für
Gasmesser besondere, feuerff'J3:t umschlossene, Licht und Luft
von aussen ei'haJtende Häume eingerichtet werden. Die Gas
leitung muss auch ausserhalb des Gcbäudes leicht abstel1bar sein.

24. Bewegliche Gasarme sind nicht zulässig.
25. ure BeleuchtungsJ;:örpe'r müssen tUl\lichst Über den

Verl<ehrswege!' angeordnet und. gegen Berühmng nilt brenn
. baren Gegensfä1idel\ .gesichert werden.

Verkau/s-' und DeJ<orationsgegenstände an Beleuchtungs
körpern aufzuhange!1, ist .ver :)Qtei1.

b) durch elel<lrische Anlagen.
26. I'ür eleklrischeEimichÜmgen sind dic vom Verbande

. de.l!tscher ,Elcktrötcchliilwr atJfgesl"ellten Vorschriften fLi,' die Er
rieht ng elel<lriseher. Starkstromanlagep massgebend.

Ausserdcm sind folgende Sonde,'anf01:derungen zu steilen:



" 27:" 'Ei'tktris"che' Beldu h ungskdrper sind, tunllchst Über
Ieh V erl< hrsW gen' a zuör:dTTe . , ic d rfen "sich l,1.icht in' u
mfttelbarer Nä?bJelcht brennbarer 'Stoffe' befinden, auch nICht
von. solchen .Stoffe.  UlTIhi!lIt werdcn .

, .. Glühlamperl in 'der Nähe von entzündlichen Stoffen müssen
mit. Vorrithturlgen'" (Überglacken oder dergI;) versehen sein;
\Y lche _  IC; Ber,öhfu g "',der ,.Lamp n mit   den entzündlichenSfeffenverhindern. ' ' . .

2'8. F stverregte' Leitnngen,:'rrrüssen, soweit sie mit leicht
enttOndlkhetl --Stoffen in Berührung kommen könncn. .bis, in
die'Uunpenträger. oder in die Anschlussdosen voilständig durch
Rötire geschützt sein.

Be1euchtpngskörper und andere Stromverbraucher) welche
ihren Standort wechseln; sind

entwed r mit. metaUumhüllter Leitung
oder mjttels besonders geschÜtzter Leitung ohne Metall,
e" tn<iÜtel anzl1schHessen. '_

"Im ersten raJle 'i'st. das eine Ende der MetallumhüHung
mit dem Metaiimantcl der Fa'ssLmg leitend zu verbinden, das
andere En'de jst an "eine geerdete Leitung anzuschliesseIl.

Im zweiten Falle ist nur;biegsame Leitung mit wasscr
dichter Iso1terllöi!e zulässig, die z,um Schutz gegen mechanische
Beschädigung mit einem Üb f7:ug aus widerstandsfähigem Ma
terial (z. B. Segeliuch, L .der, HanfschnurumkIöppelung) versehen ist. . '. . .

Sämtliche Schaitcr, Anschlussdosen und Sicherungen
mÜssen mit, widerstandsfähigen Schutzkäst-en umgeben und an
solchen Plätzen fest a;rjgebracht sein, wo eine Bcrührrmg mit
leicht entzündlichen Stoffen ausgeschlossen ist.

29. Bog n'I n'1pen' mü sen minde.stens 0 1 10 m im Durch..
messer grosse Teller e.rhalten,..die,Herabfal1en gWhender Koh1en
teilchen sIcher verhüten; -gläserne AschentelJer sind um: I
lässig.' Bei'Bo e la111pen rri t eingeschlossenet:n H,chtbogen
(DauerbrandlampeiT) sind besondere Aschenteller 'nicht er.forderlich. . _

c) Be'leuchtung der S.chaufeilster.
30. SchaufenstbJ> dÜrfen nur von der Strasse her oder

in der Art bclcu< htct werden, dass zwischen dem. zur Aus.
lcaun a von Waren bestimmten Teile des Schaufensters und den
B leu htungskörpern nebst Leitungen eine starke Glasscheibe
sich befindet:' '

Ausnahmen"RöI1nen b'ci Schaufenstern, welche fcucrsicher
gegen die Il'mmi'fäume' abgcsCiiJossen sind, für elektrische Glüh
Jampen und deren Leitungenzugelassen werden: die Glühlampen
müssen jedoch eine besondere Schutzglocke erhalten und die
Leitungen in RÖhren 'verlegt werden; bewegliche elektrische
Leitungen imierha]b des Auslageraumes sind nicht zulässig:.

d) Notbeleuchtung.
31 . AIJe Geschäfts , La,ger. und Arb itsräume sQwie alle

Treppen und Flure müssen mit einer Notbeleuchtung versehen
sein welche,YQm Eintritt der Dunkelheit- an in Betrieb sein
mus's. ZU], NQtbeleuchtung sind Kerzen, PfJanzenö!!ampen oder
solche eleldrI  he Lampen, welche durch eine oder ri1Chrere
räumlich Ulid' elektrisch von der Hauptanlage unabhängige
Stromquellen gespeist werden, zu verwendc,n. Auch auf d}e
elektrische Notbeleuchtung finden die vor tehend unter Ziff. 26
erwähnten Sicherheitsvorschriften' sinngemäss Anwendung. Die
von der Polizeibehörde für die Notlampen vorzuschreibende
Plätze sind an - oi.t und Stel1e"'du'rch besondere Marken in roter
farbe und I'nlt fortlaufenden Nummern kenntlich zu machen.
Ausser der Nbtbeleuchtun  mussen aBe zur Ent!eerung des
Hauses bestiJl1t11ten Türen  nd Ausgänge mit roter Beleuchtun.g,
die ebenfalls' vom Eintritt der Dunkelheit ab in Betrieb sein
muss, versehen sein.

VI. Heiz un g.
32. I\achel- oder Zleg lsteinöfen müssen in der Regel

vOn aLissen oder vQn \Veni stel1s 0,50 m tiefen, mit feuersicheren
T !ren' gescj,los enen Vorgelegel1 a  s geheizt werden. Die .Ab

. führung des, Rauches von den Ofen zu den Schornsteinen
darf nur du'rch gemauerte I\anäle erfolgen.

33 Eiserne Öfen sitid nur ausnahmsweise zulässig und
müssen - alsd nD 111ft starke'n,' unverrückbar befestigten Ofen
schirmen versehen 'sein.

, 34. Gasöfen bedürfen, wie andere Feuerstätten, b ,"
polizeilicher Genehmigung; si,e müssen dmch unbeweglich
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feste 'Rohre mit der GasleitUng 'verbunden ; Schfauch
verbindurigen sin'd'l1TIzÜ1ässig. 

35. Gaskocher, Gasplätteinrichtungen 'US\V; müssen
liehst durch feste Rohre mit der Leitung verbuhden' sein.

36. Kanäle für Leitung heisser Luft sind durchv/eg mit
feuersicherem Stoff zu umschHessen und' so anzufegen;:' dass
sie von Staub gereinigt werden -können.

In Verkaufs , ßetriebs  und Lagcrräumen für besonders
leicht entzündliche. Gegenstände sind Heizkörper und ncizrohre
gegen Berührung sicherzustellen. "

37. feuefungsaniagen sind alljährlich vor Beginn' der
Heizperiode instandzusetzen. .

VII. Sicherheits-, Lösch- und Rettungsvorsch'rIften.
38. Treppen, Treppenpodeste, flure, Seiten. und Zw schen.

gänge mÜssen daueflld von allen Verkehrshindernissen und
brennbaren Gegenständen freigehalteo werden.

Die für das Publikum bcstimmten Gänge des Innenraumes
müssen eine rasche Entleerung der einzelnen Gcscho se er.
möglichen und tunJichst in gerader Richbng auf die Ausgänge führen. \

. An den unmittelbar zu Ausgängen fÜhrenden Verkehrs.
wegen dürfen leicht entzündlIche Stoffe nicht ausliegen.

Vor Türen und Ausgängen dürfen Verkaufstische oder
sonstige, die rasche E'rltleerung beeintr.fL:.:htJgendc Gegenstände
nicht aufgestellt werden.

Saisonartikel, d. h. Gegenstände} die zu hestimmten Zeiten
einen besonders grossen Andrang de3 Publikums herbeizu
führen pflegen, sind tunlichst in den unteren Geschossen unter
zubringcn.

39. Es sind Pläne tr: doppdter Au-sf rtigung zur bau
polizemchen Genehmigung einzureichen} in welche die Ver
kehrswege und deren Breiten (vgl. Ziffer 19) einzutragen sind.
Die Breite der für die Entleerung wichtigeren Verkehrswege
wird nach der Höchstzahl der zu erwartenden Besl1cher ein
sthliesslich der in Betracht komm cu den AngcsteJltcll bemessen
lind darf in der Rege! nkht geringer als 2,0 m sein.

40. Verkäufliche Beleu.chtungsgegenstände} Kocheinrich
tungen, Spielwaaren mit piritusmoto"ren und dergl. dürfen
brennend nur in besonderen, allein dafür bestimmten Raumen
vorgeführt werden.

41. Rauchen ist in den Verkaufs
wie in den Betriebsstätten verboten.
durch Anschläge in ausreichender Zahl
dcutlicher Aufschril! bekannt zu geben.

42. Leicht verbrennliehe Abfäl1e, PackmaterJal, Kisten
und dergl. dürfen in Verkaufsräu1l1c1), Betriebsstätten, Treppen
häusern und auf fluren und Durchgängen zur Aufbcwahrung
nicht angehäuft werden.

43. Die feuerlöscheinrichtungen und die besonderen An
grjffs  und Rettungswege sind nach näherer Amveisung der
,Polizeibehörde auszuführen und dauernd betriebsfähig ZU er.
halten; auch ist auf polizeiliches Erfordern ein Feuerme!der
anzulegen. ,Vv'jrd die Anlegung eines ,$olchcn nicht gefordert,
so sind Hinweise auf den nächstbeIegenen Feuermclder an g
eigneten Stellen anzubringen.

44. Auf Erfordern ist in  rösseren Warenhäusern usw.
eine geeignete Alarmvorrichtung hinzuste1len.

Jedel" Angestellte muss über das, was er beim Ausbruch
eines Feuers oder einer Panik sowie beim Ertönen einer Alarm
vorrichtl1l1g im Interesse der Sic;herheit zu tun hat, genau
unterrichtet gehalten werden..

. Auf Verlangen der PoIizcibchörde ist der Unternehmer
verpflichtet, für ZeiteIl besonderen Andranges des Pub!il<UIns
eine  usreichende, geschulte und aussch!iesslich dem Sichc{:.
heitsdienste gewidmete fel1erwache zu halten. *) ..

45. Es ist Vorsorge zu treffen, dass eine UberfÜ!Jung
der Verkaufsräume nicht stattfindet.

und Lagerräumen, SD
Das Rauch verbot ist
und Grösse und mit

VIII. Schluss bestimmungen.
46. Die gegenwärtigen Bestimmungen finden Anwendung

auf alle neu zu lerrichtenden oder in besteh ndet1 Gebäuden
neu einzurichtenden Warenhäuser usw. ohne jede EinschrZinklll1g.

, *) Der Unter"nehmer sOI!hierd,urch,:niCl;1t gehindert werden, sich,
statt selbsf eine feuerwache zu hatten, Mano$chaften der Ortsfct1er
weht"' gegen Bezahlung zu erbitten. .
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47. Ob und inwieweit diese Bestimmungen auch auf

solche Gebäude anzuwenden sind, in denen nur im Erdgeschoss
oder auch noch In dem darüber liegenden Stockwerk grössere
Mengen brennbarer Stoffe feilgehalten werden, bleibt dem
pflichtmässigen Ermessen der Polizeibehörde vorbehalten.

48. Auf bestehende Warenhäuser usw. sind von den.
gegenwärtigen Bestimmungen anzuwenden:

a) vorbehaltlos:
Die sämtlichen Bestimmungen der Abschnitte V, VI und

VII, ferner aus den Abschnitten I-IV die Bestimmungen unter
Ziffer 1 Absatz 1, den Ziffern 2-6, den Ziffern 8, 10 und 11
und den Ziffern 17-20; doch dÜrfen bis auf weiteres als
feuersicher" solche Türen angesehen werden, welche

" aus 25 mm starken, gespundeten Brettern von hartem
Holz mit allseitiger Bekleidung von 0,5 mm starkem Eisen
blech hergestellt sind, selbsttätig zufallen, in 5 cm breite
Falzen aus unverbrennlichem Baustoff schlagen und dicht
schliessen. Der Eisenblechbelag muss mittels durch
gehender Niete oder Nägel befestigt sein.

b) mit Einschränkungen:
Die Bestimmungen unter den Ziffern 7, 9 und 12-15,

und zwar:
0) Ziffer 7 mit der Massgabe, dass feuerfeste Decken nur

unter Wohnungen gefordert, dass aber auch hier feuer
sichere Decken zugelassen werden sollen, wenn diese
durch darunter angebrachte besondere SchutLdecken ent
sprechend gesichert werden j

ß) die Ziffern 9 und 12 bis 15 mit der Massgabe, dass
Ausnahmen zugelassen werden dürfen, und zwar:

zu den Ziffern 9 und 12 schlechthin,
zu Ziffer 13 bezüglich der Anforderungcn in Absatz 1,
zu Ziffer 14 bezüglich der Anforderung in Absatz 2,
zu Ziffer 15 dahin, dass die dort geforderten Treppen
unter besonderen Umständen durch einen anderen ge.
eigneten Rückzugsweg mit feuersicherem Ausgang ins
freie ersetzt werden können.

=,=.=,
\7erschiedenes.

Behördliches, Parlamentarisches usw.
Sicherung der Bauforde  ngen. Der Gesetzentwurf

betr. Sicherung ff. wurde am 29. November d. j. im Reichs
tage der ersten Lesung unterzogen. Das Ziel des Gesetzes
ist einfach, aber die Frage, wie es zu erreichen ist, ist sehr
schwer. Der Staatssekretär nannte den Entwurf nur einen
Versuch, einen Versuch! der so voller Schwierigkeiten stecke,
dass der Bundesrat nur mit halbem Herzen an ihn heran
gegangen sei und dass es jetzt noch zweifelhaft sei, was aus
der Vorlage im Reichstage werden würde. In der Haupt
sache geht der Gesetzentwurf darauf hinaus, dass vor dem
Beginn eines Baues auf dem Grundbuchblatte ein Bauvermerk
.eIngetragen werden soll, durch den die Baugläubiger das
heisst die Handwerker den Anspruch auf Eintragung einer
Hypothek für ihre Bauforderungen erwerben, einer Bauhypothek,
die ihre AnsprÜche sichern soll. Dieser Bauvermerk unterbleibt,
wenn durch Hinterlegung des vierten Teiles der mutmassllchen
Baukosten eine Sicherheit geschaffen wird. Erst wenn der Bau
vermerk angebracht oder die Sicherheit gestellt ist, darf die

. Bauerlaubnis erteilt werden.
Das klingt ziemlich eirifach, die Sache ist aber doch, wie

der weitere Inhalt des Gesetzentwurfes zeigt, sehr verzwickt,
So verzwickt, dass ein in solchen Fragen immerhin bewanderter
Mann wie der Abgeordnete Kaempf versicherte, es sei ihm
nicht geiungen, in die Einzelheiten des Entwurfs ganz einzu
dringen, und der Herr Wieland von der Deutschen Volkspartei
meinte, wie er jetzt aussehe, sei der Gesetzentwurf für die
Handwerker und wahrscheinlich auch für andere nicht ver
ständlich. Der Staatssekretär bemerkte auch, dass den Vor
teilen, die der Entwurf den Bauhandwerkern bringen solle,
Nachteile gegenüberstehen, die das ganze Baugeschäft in er
heblicher Weise berühren können und dasselbe Bedenken wurde
von verschiedenen Rednern, namentlich der Linken, taut. Es
ist möglich, dass die Bautätigkeit unter dem Gesetz leiden
wird und dass nur kapitalkräftige Unternehmer, die die Sicher

heit stelien können, das Baugeschäft betreiben können. Das
Gesetz soH auch nur eingeführt werden, wenn eine landesrecht
liehe Anordnung für einen Bezirk oder Ort ergeht, und es soll
für Neubauten gelten. Der' gute Wille, etwas zustande zu
bringen, ist bei allen Parteren vorhanden, aber  s will immerhin
etwas bedeuten, wenn ein jurist wie der nationalliberale Abge
.ordnete Junck erklärt, es sei eines der kompliziertesten Gesetze,
die jemals gegeben würden. Die Redner der Linken, wie
Kaempf und Dove, befürchten eine starke Erschwerung oder
Verhinderung der BauWtigkeit und auch die Herren vom Zentrum
und die Konservativen, die zu dem Gesetz sprachen, verhehl.
ten manche Bcdenken nicht i es tauchten sogar Zweifel aut,
ob denn die Mißstände so gross seien, dass dieses Gesetz not
wendig sei. Die I\ommission von 21 Mitgliedern, an die der
Entwurf gegangen ist, wird eine lange und schwierige Auf
gabe haben.

Zu dieser Vorlage hat der Verein ostdeutscher
Holzhändler und Holzindustrieller sich ;n einer Re
solution an den Reichstag gewandt, in weIcher um die Ab
lehnung des Entwurfes gebeten wird. Der Verein weist unler
anderem darauf hin, dass der vorliegende Entwurf nur als ein
misslungener Versuch gelten kann, an Stel1e kaufmännischer
Sorgtalt und Berechnung gesetzliche FÜrsorge zu setzen. Das
Gesetz werde nach der Natur des Baugeschäftes seine Ab
sieh nicht erreichen, dagegen aber das Bauen erschweren und
verteuern und zum Schaden der kleinen Bauhandwerker vor.
aussichtIich ein Monopol weniger besonders kapitalkräftiger fiqnen
herbeiführen, zugleich die Selbsthilfe, durch weIche in erster
Linie eine Abstellung der im Baugewerbe herrschenden Schädcn
erfolgen kann, unterbinden, statt sie zu heben und zu fördern.

Amtliche Bestimmungen für die Ausführung
von Konstruktionen aus Eisenbeton bei Hoch
bau t e n Erlass des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten
vom 24.' Mai 1907, mit 15 Abbildungen, sind zum Preise von
a 30 PI. vom Verlage der "Ostd. Bau-Ztg." zu beziehen.

Verllands , Vereins  IISW. Angelegenheiten.
Tarifverträge im Baugewerbe. Wie verlautet, . haben

sämtliche Unterverbände, welche dem "Deutschen Arbeitgeber'
bunde für das Baugewerbe H angehören, die Tarifverträge mit
den Arbeitnehmern, soweit sie im jahre 1908 ablaufen, unler
gleichzeitiger Überreichung von neuen VertragsentwÜrfen ge
kündigt. Dieser Vertragsentwurf ist einheitlich aufgebaut und
derselbe von dem "Deutschen Arbeitgeberbunde" vorgeschrieben.
Auch der "Mitteldeutsche Arbeitgeberverband für das Bauge
werbe mit dem Sitz in Frankfurt a. M. Cf und der '1 Verein der
Arbeitgeberverbände für das Baugewerbe in Rheinland-West
falen H! die ebenfalls Verbände des Deutschen Bundes sind,
haben die KÜndigung der Verträge am Sonnabend, den 30. No
vember, bewirkt. (Vergl. "Ostd. Bau-Ztg.", Seite 536, 1907.)

Tarif  und Streikbewegllngen.
löwenberg. Das Kalkwerk Gross-Hartmannsdorf ist ge

spelTt worden, da den Steinarbeitern die AusÜbung des Koali
tionsrechtes von der Betriebsleitung unmöglich gemacht wird.
In Kesselsdorf haben die Steinmetzen beim Meister Neumann
wegen Nichteinhaltung des Tarifs die Arbeit eingestellt.

Balltätigkeit.
Königsberg Pr. Eine ganz bedeutende Einschränkung

der Bautätigkeit ist in Königsberg eingetreten und dürfte sicher
lich auch noch längere Zeit hindurch anhalten. Der Grund
dafür ist nicht nur in der herannahenden Winterzeit, deren
strenge Kälte das Bauen ja Üherhaupt verbietet, zu suchen,
sondern einmal in der neuen Bauordnung und sodann beson
ders in den te uren Preisen für Grund und Boden. Noch mehr
aber Ist die anhaltende starke Geldknappheit hinderlich, da Bau
geld und Hypotheken nur sehr schwer und zu ausserordentlich
hohen Zinssätzen zu erhalten sind. Von grösseren behördlichen
Bauwerken stehen für die nächste Zeit nUr folgende Projekte
bevor: Die neue I\aserne für' ein feldartillerie-Regiment, die
zu errichtende Blinden-Unterrichtsanstalt auf den Mittelhufen,
die projel<!ierte Stadthalle, die fahrbare SchlossteichbrÜcke, die
Kanalisation von Ponarth und die zwehe Kirche für die Haber
berg-Gemeinde auf dem Vieh markt.


